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Beratung und Beschlussfassung zur Einleitung des 
Vergabeverfahrens im Rahmen der Baumaßnahme 
"Neubau Feuerwehrgerätehaus Dorf Mecklenburg". 
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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt gemäß § 22 Abs. 4a (KV M-V) die 
Einleitung der Vergabeverfahren für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dorf 
Mecklenburg. 
Aufgrund der aktuellen Schwellenwerte muss eine EU-weite Ausschreibung im offenen 
Verfahren durchgeführt werden. Als Zuschlagskriterium ist der Preis mit 100 % zu werten. 
Auf die Berücksichtigung sozialer und nachhaltiger Kriterien wird verzichtet. 
Die Gemeindevertretung ist über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. 
 
Sachverhalt 
Die Ausführungsplanung für das Bauvorhaben in der Gemeinde Dorf Mecklenburg ist 
abgeschlossen und wurde mit allen relevanten Entscheidungsträgern abgestimmt (siehe 
Beschlussvorlage VO/GV01/2020-1762 vom 13.10.2020).  
Gemäß § 22 Abs. 4a der Kommunalverfassung M-V obliegt der Gemeindevertretung die 
Entscheidung über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfahren, soweit es sich 
nicht um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt. Nur die Befugnis der 
Einleitung und Ausgestaltung des Vergabeverfahrens kann auf den Hauptausschuss oder 
den Bürgermeister übertragen werden.  
Die Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages ist in der Regel ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Absatz 3 Satz 3 KV M-V. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Für die Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ in Dorf Mecklenburg wurde wie folgt 
im Haushalt  2025/26 geplant: 
 
- 2.752.500 € werden als HHR aus dem Jahr 2024 übernommen  
- 3.500.000 € werden für 2025 geplant 
- 2.000.000 € werden für 2026 geplant 
Gesamt: ca. 8.900.000 €  
Förderung 1.000.000 € wird in 2025 erwartet (57300/0960017). 
Es liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.000.000,00 EUR vor.  
Es wurde gemäß Kostenschätzung Baukosten in Höhe von 4.958.928,41 EUR und 
Baunebenkosten in Höhe von 964.023,07 EUR geplant. Im Zuge der Durchführung der 
Bauleistung Los 01 – Tiefbauarbeiten erhöhte sich die Kosten für die Bauleistungen auf 
6.933.270,50 EUR.  Somit belaufen sich die Gesamtkosten derzeit auf eine Höhe von 
7.897.293,57 EUR 
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Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(Kommunalverfassung - KV M-V)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024

§ 22
Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretung ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das oberste Willens-
bildungs- und Beschlussorgan der Gemeinde. In Städten führt sie die Bezeichnung Stadtvertretung. In
kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten kann in der Hauptsatzung festgelegt werden, dass
sie die Bezeichnung Bürgerschaft führt, soweit dies mit ihrer Geschichte übereinstimmt.

(2) Die Gemeindevertretung ist für alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde zuständig und über-
wacht die Durchführung ihrer Entscheidungen, soweit nicht durch Gesetz, Hauptsatzung oder Be-
schluss der Gemeindevertretung eine Übertragung auf den Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin
oder den Bürgermeister stattgefunden hat. Wichtig sind, neben den der Gemeindevertretung gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben, Angelegenheiten, die aufgrund ihrer politischen Bedeutung, ihrer wirt-
schaftlichen Auswirkungen oder als Grundlage für Einzelentscheidungen von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Gemeinde sind. Die Gemeindevertretung kann Angelegenheiten, die sie übertragen hat,
auch im Einzelfall jederzeit an sich ziehen. Wurde eine Angelegenheit durch die Hauptsatzung über-
tragen, kann die Gemeindevertretung sie nur durch Beschluss mit der Mehrheit aller Mitglieder an
sich ziehen.

(3) Die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten können nicht übertragen werden:

1. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet,

 

2. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht,

 

3. die Bestellung der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer,

 

4. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,

 

5. die Grundsätze der Personalentscheidungen,

 

6. der Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen,

 

7. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen,

 

- Seite 1 von 3 -



8. die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan, den Stellenplan, ein Haushaltssicherungskonzept, die
Entgegennahme des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters für die Haushaltsdurchführung,

 

8a. der Erlass der Anlagerichtlinie für die Gemeinde und für kommunale Stiftungen,

 

9. die Errichtung, die Umwandlung des Zwecks, die Zusammenlegung und Aufhebung von Stiftun-
gen sowie die Verwendung des Stiftungsvermögens,

 

10. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderung der Aufgaben, wesentliche Erweiterung oder
Einschränkung, Änderung der Organisationsform und Auflösung kommunaler Unternehmen und
Einrichtungen sowie Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen,

 

11. die Ermittlung des Satzes öffentlicher Abgaben und die Festsetzung allgemeiner privatrechtli-
cher Entgelte,

 

12. die Bestellung und Wahl von Personen, die für die Gemeinde Mitgliedschaftsrechte in Organen,
Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrneh-
men,

 

13. die Mitgliedschaft in kommunalen Verbänden und in Zweckverbänden, der Abschluss öffentlich-
rechtlicher Verträge nach §§ 165 und 167 sowie die Entscheidung über partnerschaftliche Be-
ziehungen zu anderen Gemeinden,

 

14. Gebietsänderungen und

 

15. die Verleihung und die Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und von Ehrenbezeichnungen.

 

(4) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass der Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister Entscheidungen bis zu bestimmten Wertgrenzen in folgenden Angelegenheiten trifft:

1. die Genehmigung von Verträgen nach § 38 Absatz 6 Satz 6 und 7 und § 39 Absatz 2 Satz 11
und 12,

 

2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen,

 

3. die Verfügung über Gemeindevermögen, insbesondere die Veräußerung oder Belastung von
Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme von Krediten durch
die Gemeinde, jedoch mit Ausnahme von Auftragsvergaben,

 

4. die Übernahme von Bürgschaften, der Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonsti-
ger Sicherheiten für Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte und

 

5. den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, insbesondere Erschließungsverträgen und
Durchführungsverträgen zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

 

Enthält die Hauptsatzung solche Regelungen nicht, obliegt die Entscheidung ausschließlich der Ge-
meindevertretung.
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(4a) Die Gemeindevertretung entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabeverfah-
ren, soweit es sich nicht um eine Angelegenheit der laufenden Verwaltung handelt. Sie kann diese Be-
fugnisse ganz oder teilweise auf den Hauptausschuss oder die Bürgermeisterin oder den Bürgermeis-
ter übertragen. Die Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages ist in der Regel ein Geschäft der
laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Absatz 3 Satz 3.

(5) Die Gemeindevertretung ist oberste Dienstbehörde der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
und der Beigeordneten. Sie kann diese Befugnisse nicht übertragen. Die Gemeindevertretung übt ih-
re Befugnisse nach Satz 1 im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister aus,
das durch Beschluss mit der Mehrheit aller Mitglieder der Gemeindevertretung ersetzt werden kann.
Die Gemeindevertretung ist Dienstvorgesetzter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; sie hat
keine Disziplinarbefugnis. Führt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises durch, darf die Gemeindevertretung Aussagegenehmigungen nach § 47 Absatz 1
Satz 1 des Landesbeamtengesetzes nur mit Zustimmung der Fachaufsichtsbehörde erteilen.

(6) Die Gemeindevertretung gibt sich zur Regelung ihrer inneren Angelegenheiten eine Geschäftsord-
nung.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. M-V 2024, 270
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§ 38
Hauptamtliche Bürgermeisterin, hauptamtlicher Bürgermeister

(1) Kreisfreie und große kreisangehörige Städte, amtsfreie Gemeinden (§ 125 Absatz 4 und 5) sowie
geschäftsführende Gemeinden (§ 126 Absatz 1) haben eine hauptamtliche Bürgermeisterin oder einen
hauptamtlichen Bürgermeister. In kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten führt sie oder er
die Bezeichnung Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister, sofern die Hauptsatzung nicht die Be-
zeichnung Bürgermeisterin oder Bürgermeister vorsieht.

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter
der Gemeinde. Sie oder er leitet die Verwaltung und ist für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben
und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich. Die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister führt mit den ihr oder ihm unmittelbar nachgeordneten leitenden Bediensteten regelmäßi-
ge Beratungen durch, um eine einheitliche Verwaltungsführung zu gewährleisten. Die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister ist oberste Dienstbehörde für die Gemeindebediensteten, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. Über die leitenden Bediensteten, die ihr oder ihm oder den Beigeordneten unmit-
telbar nachgeordnet sind, übt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Befugnisse nach Satz 4
im Einvernehmen mit der Gemeindevertretung aus, soweit sie dies nicht durch die Hauptsatzung auf
den Hauptausschuss übertragen hat. Sie oder er ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der
Gemeindebediensteten ohne Disziplinarbefugnis gegenüber den Beigeordneten. Sie oder er kann ein-
zelne Befugnisse nach Satz 6 übertragen.

(3) Im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde bereitet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses vor und führt sie aus. Die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister ist für die Geschäfte der laufenden Verwaltung zuständig. Zu den
Geschäften der laufenden Verwaltung zählen insbesondere Entscheidungen von geringer wirtschaftli-
cher Bedeutung, Entscheidungen, die den laufenden Betrieb der Verwaltung aufrechterhalten, sowie
gesetzlich oder tariflich gebundene Entscheidungen.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister entscheidet in eigener Zuständigkeit alle Angelegen-
heiten, die nicht von der Gemeindevertretung oder dem Hauptausschuss wahrgenommen werden. In
Fällen äußerster Dringlichkeit entscheidet sie oder er anstelle des Hauptausschusses. Diese Entschei-
dungen bedürfen der Genehmigung durch den Hauptausschuss, soweit dieser zuständig ist, im Übri-
gen durch die Gemeindevertretung.
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(5) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister führt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
der Gemeinde durch. Sie oder er ist dafür der zuständigen Fachaufsichtsbehörde verantwortlich. So-
weit die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bei der Durchführung dieser Aufgaben Ermessen hat,
kann sie oder er sich mit der Gemeindevertretung oder ihren Ausschüssen beraten. Sie oder er hat die
Gemeindevertretung über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung zu unterrichten.

(6) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet werden soll oder mit denen eine Vollmacht er-
teilt wird, bedürfen der Schriftform. Sie sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister sowie
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter handschriftlich zu unterzeichnen und mit dem Dienst-
siegel zu versehen. Die Hauptsatzung kann Wertgrenzen bestimmen, bis zu denen es dieser Formvor-
schriften ganz oder teilweise nicht bedarf. Satz 2 gilt auch für die Ausfertigung von Urkunden nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften. Erklärungen im Sinne des Satzes 1, durch die die Gemeinde verpflich-
tet werden soll, sind auch auf den Abschluss von Arbeitsverträgen gerichtete Erklärungen. Erklärun-
gen, die diesen Formvorschriften nicht genügen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung
durch die Gemeindevertretung. Verträge der Gemeinde mit Mitgliedern der Gemeindevertretung und
der Ausschüsse sowie mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und leitenden Bediensteten
der Gemeinde bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Gemeindevertretung. Glei-
ches gilt für Verträge der Gemeinde mit natürlichen oder juristischen Personen oder Vereinigungen,
die durch die in Satz 7 genannten Personen vertreten werden. Die Sätze 7 und 8 gelten nicht für Ver-
träge über Lieferungen und Leistungen des täglichen Bedarfs, die regelmäßig, mit vergleichbarem In-
halt und insbesondere in Bezug auf die Preisgestaltung nach feststehenden Kriterien geschlossen wer-
den.

(7) Die Regelung der inneren Organisation der Verwaltung und der Geschäftsverteilung obliegt der
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. § 22 Absatz 3 Nummer 4 und 5 bleibt unberührt.

(8) Liegen in der Person der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters Ausschließungsgründe nach
§ 24 vor, so darf sie oder er nicht tätig werden. § 20 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes bleibt
unberührt.

(9) In Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern muss die Bürgermeisterin
oder der Bürgermeister oder jemand aus der ihr oder ihm unmittelbar nachgeordneten leitenden Mit-
arbeiterschaft der Gemeinde die Befähigung zum Richteramt besitzen. In amtsfreien Gemeinden mit
mehr als 5 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in geschäftsführenden Gemeinden muss die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder jemand aus der ihr oder ihm unmittelbar nachgeordne-
ten Mitarbeiterschaft ein verwaltungswissenschaftliches Studium, das auf die Tätigkeit in der öffent-
lichen Verwaltung vorbereitet, mit einem Bachelorgrad oder vergleichbaren Grad erfolgreich abge-
schlossen haben. Die Voraussetzung nach Satz 2 erfüllen auch Bedienstete, die die Laufbahnbefähi-
gung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst bis zum Tag vor dem Inkrafttreten des Lan-
desbeamtengesetzes erworben haben, sowie Angestellte mit zehnjähriger Berufserfahrung im öffentli-
chen Dienst, davon fünf Jahre bei einer Kommunalverwaltung oder einer Rechtsaufsichtsbehörde, die
Tätigkeiten wahrgenommen haben, die mindestens dem ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 in
der Fachrichtung des Allgemeinen Dienstes entsprechen.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. M-V 2024, 270
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